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Rechtssatz

Zur Setzung von Akten unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt sind im Allgemeinen die

"Organe des ö>entlichen Sicherheitsdienstes" (siehe etwa § 50 SPG 1991), oder die "Organe der ö>entlichen Aufsicht"

(siehe u.a. § 39 Abs. 2 VStG) berufen. Die zuständige Verwaltungsbehörde kann im Materiengesetz ermächtigt werden,

bei Gefahr im Verzug verfahrensfreie Verwaltungsakte zu setzen (vgl. VwGH 26.1.2017, Ra 2016/07/0112). Ungeachtet

dessen, dass die Materialien zu § 7 Abs. 1 und 1a EpidemieG 1950 (ErläutRV 1187 BlgNR 25. GP 16) davon sprechen,

dass die Absonderung "je nach Sachlage" durch Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und

Zwangsgewalt oder durch Bescheid erfolgen kann (vgl. VfGH 10.3.2021, G 380/2020, u.a.), enthält § 7 EpidemieG 1950

eine solche Ermächtigung "bei Gefahr im Verzug" für die Verwaltungsbehörde selbst nicht. Auch die Erläuterungen, die

als Ziel die Scha>ung eines entsprechend den menschenrechtlichen Standards ausgestalteten

Rechtsschutzinstrumentariums für freiheitsbeschränkende Maßnahmen nennt, verweisen in diesem Zusammenhang

auf § 28a EpidemieG 1950. Schon im Hinblick auf die nach § 5 und § 7 EpidemieG 1950 vorgesehenen Erhebungen

scheint die Durchführung eines Ermittlungsverfahrens vor einer Entscheidung durch die Behörde im Regelfall

unumgänglich. Nach § 28a Abs. 1 EpidemieG 1950 haben die Organe des ö>entlichen Sicherheitsdienstes die nach

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/spg/paragraf/50
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/epidemieg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/epidemieg/paragraf/28a
https://www.jusline.at/gesetz/epidemieg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/epidemieg/paragraf/28a


dem EpidemieG 1950 zuständigen Behörden und Organe über deren Ersuchen bei der Ausübung ihrer u.a. in § 7 legcit.

beschriebenen Aufgaben und zur Durchsetzung der vorgesehenen Maßnahmen erforderlichenfalls unter Anwendung

von Zwangsmitteln zu unterstützen. Diese Bestimmung ermächtigt jedoch die Gesundheitsbehörden weder selbst

verfahrensfreie Verwaltungsakte zu setzen, noch ihre Anordnungen selbst mit unmittelbarem Zwang durchzusetzen.
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